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Verordnung über die Gewährung diplomatischer Vorrechte und           
Immunitäten im Bereich der Sozialen Sicherheit an durch              
zwischenstaatliche Vereinbarungen geschaffene Organisationen         
Zusammenfassung:                                                     
Die deutschen Rechtsvorschriften über die Versicherungspflicht       
gelten nicht für in der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO      
Beschäftigte.                                                        
siehe auch:                                                          
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